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Haushaltssatzung der Gemeinde Barum  
für das Haushaltsjahr 2026 

 
 
Aufgrund der §§ 58 und 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Barum in seiner Sitzung am 
18.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  4.996.800 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.975.400 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

  
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.850.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.697.200 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.343.000 Euro 

 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.338.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 

 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 5.193.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 6.040.200 Euro 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.338.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt. 
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. 
§ 20 KomHKVO für übertragbar erklärt. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des 
nächsten Haushaltsjahres verfügbar. 
 
 

§ 7 
 

(1) Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen 
sind unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 4.000 € nicht übersteigen. 
 
(2) Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO, 
wenn ihre Auszahlungen im Einzelfall den Betrag von 1.000.000 € für Baumaßnahmen und 
500.000 € für andere Investitionen übersteigen. 
 
(3) Eine wesentliche Erhöhung im Sinne des § 31 Nr. 2 KomHKVO für die Berichtspflicht liegt vor, 
wenn die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme des Finanzhaushalts den Betrag von 20.000 € 
überschreiten. 
 
Die vorgenannten Beträge sind stets einschließlich etwaiger Umsatzsteuer anzusehen. 
 
 
Barum, 18.03.2026 
 
 
 
 
Isenberg 
Bürgermeister 
 


